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StadtGemeinde Mistelbach 
Stadtamtsdirektion 

 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung, die am Dienstag, dem 17. Oktober 2023 im 
Rathaus, Ebene 4, Sitzungssaal, stattgefunden hat und mit Einladungskurrende vom 
11. Oktober 2023 einberufen wurde 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende: 19.33 Uhr 
 
 
 
Anwesend: 
 
ÖVP: 
Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vorsitzender; 
die StadträtInnen Andrea Hugl, Dora Polke, Florian Ladengruber, Michael Schamann und 
Claudia Pfeffer; 
die GemeinderätInnen Heidemarie Winna, Martina Galler, Wolfgang Inhauser, Elisabeth Kastner,  
Ing. Josef Thalhammer, Margit Bader, Walter Hiller, Herwig Schmidhuber, Roman Fröhlich, 
Ing. Patrick Marchhart und Iris Sroufek; 
 
SPÖ: 
Vizebürgermeister Manfred Reiskopf; 
die StadträtInnen Roswitha Janka und Josef Strobl; 
die GemeinderätInnen Christoph Rabenreither, Günther Hödl, Monika Mayer und 
Dr. Kathrin Höfer;  
 
LaB: 
Stadtrat Dr. Friedrich Brandstetter; 
die Gemeinderäte Jürgen Fenz, Mag. Heinrich Krickl und Patrick Lehnert; 
 
Grüne: 
Stadträtin Martina Pürkl; 
die GemeinderätInnen Philippa Markovics und Dr. Hans Georg Feichtinger; 
 
FPÖ: 
Gemeinderätin Elke Liebminger; 
 
NEOS: 
Stadtrat Leo Holy; 
 
 
Entschuldigt: 
die Gemeinderäte Alexander Weik, Franco Gullo, Ing. Martin Schreibvogel und 
Mag. Matthias Rausch, BA 
  

2020 – 2025 Gemeinderat Nr. 21 
Mag. G/Krat 
 
 

http://www.mistelbach.at/
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Tagesordnung: 
 
01.) Angelobung einer Gemeinderätin 
02.) Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift vom 26.9.2023 
03.) Wahl einer Stadträtin 
04.) Ergänzungswahlen 
05.) Bericht des Bürgermeisters 
06.) Kindergarten Zaya-Mühlbach 
07.) Schulen 
08.) Bestandverträge 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung, stellt fest, dass 
ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
Die Sitzung wurde via Video-Livestream übertragen (youtube.mistelbach.at) und ist dort zur 
Nachschau abrufbar. 
 
Zur Tagesordnung erfolgt keine Wortmeldung und gilt diese somit als genehmigt. 
 
 
 
Zu 1.) Angelobung einer Gemeinderätin 
 
Das Mitglied des Gemeinderates, Peter Harrer, geb. 1959, wohnhaft in 2130 Mistelbach, 
Hubertusweg 18, hat mit Erklärung vom 4. Oktober 2023, eingelangt am 6. Oktober 2023, auf die 
Ausübung seines Mandates mit Ablauf des 13. Oktober 2023 verzichtet. 
 
Über Vorschlag des Zustellungsbevollmächtigten der Österreichischen Volkspartei Mistelbach, in 
deren Wahlvorschlag der ausgeschiedene Gemeinderat aufgenommen war, wurde gemäß § 114 
Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 für das freigewordene Gemeinderatsmandat das 
Ersatzmitglied Iris Sroufek, geb. 1970, Berufsschullehrerin, wohnhaft 2130 Mistelbach, Franz 
Josef-Straße 34/3, in den Gemeinderat der Stadtgemeinde Mistelbach mit Wirkung vom 
14. Oktober 2023 berufen.  
 
Die Berufung des Ersatzmitgliedes in den Gemeinderat ist gemäß § 114 Abs. 4 leg.cit. am 
17. Oktober 2023 rechtswirksam geworden. 
 
Der Vorsitzende liest folgende Gelöbnisformel (gemäß § 97 NÖ GO) vor: 
 
"Ich gelobe, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze 
der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, 
meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren 
und das Wohl der Gemeinde Mistelbach nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern." 
 
GR Iris Sroufek legt mit den Worten „Ich gelobe“ das Gelöbnis ab. 
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Zu 2.) Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift vom 26.9.2023 
 
Gegen den Inhalt des Sitzungsprotokolls über die Sitzung des Gemeinderates vom  
26. September 2023 hat STR Dr. Friedrich Brandstetter per E-Mail vom 17. Oktober 2023 
schriftlich eingewendet: 
 
„Ich erhebe gegen das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26.9.2023, Punkt 33 - MIMA-
Auflösung, folgende Einwendungen: 
 

• Es fehlt im Antrag die Begründung des Antrags, die mein Kollege Jürgen Fenz 
vorgebracht hat. 

• Wir haben einen Vorschlag eingebracht, wie die Zukunft eines Mistelbacher 
Stadtmarketings aussehen könnte. Auch dieser Vorschlag fehlt. 

 
Ich ersuche um Ergänzung des Protokolls um diese beiden Inhalte. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Dr. Friedrich Brandstetter“ 
 
 
Gegen den Inhalt des Sitzungsprotokolls über die Sitzung des Gemeinderates vom  
26. September 2023 hat GR Jürgen Fenz per E-Mail vom 17. Oktober 2023 
schriftlich eingewendet: 
 
„Ich habe folgende Einwendungen zum GR-Protokoll vom 26. September 2023 zum Punkt 33 - 
MIMA -Auflösung: 
 
- das Protokoll beinhaltet den Antrag zur Auflösung 
- zur Begründung der Auflösung ist im Protokoll nichts enthalten 
- anbei die von mir vorgebrachten Begründungen 
- diese Begründungen sind zur Nachvollziehbarkeit, zum besseren Verständnis und zur 
Vollständigkeit bitte in das Protokoll aufzunehmen 
 
Danke 
mfg/Jürgen“ 
 
 
Der Vorsitzende beantragt, der Gemeinderat wolle über die Änderung des TOP 33.) im 
Protokoll der Sitzung des Gemeinderates vom 26. September 2023 abstimmen. 
 
Bei 17 Gegenstimmen (ÖVP und NEOS) und 3 Stimmenthaltungen (STR Ladengruber, 
STR Pürkl und GR Markovics) abgelehnt. 
 
 
Gegen den restlichen Inhalt des Sitzungsprotokolls über die Sitzung vom 26. September 2023 
wurden keine Einwendungen erhoben und gilt dieses als genehmigt. 
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Zu 3.) Wahl einer Stadträtin 
 
Für das freigewordene Stadtratsmandat nach Peter Harrer, wird im vorliegenden 
Wahlvorschlag der ÖVP GR Claudia Pfeffer vorgeschlagen. 
 
Gültige Stimmen können gemäß § 103 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) nur für 
diesen Wahlvorschlag abgegeben werden. 
 
Gemäß § 98 NÖ GO 1973 muss die Wahl mit Stimmzetteln und geheim durchgeführt werden. 
Über die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Bürgermeister unter Beiziehung von 2 
Mitgliedern des Gemeinderates, die er unter Berücksichtigung der Parteienverhältnisse 
auswählt. 
 
Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden die Gemeinderätinnen Heidemarie Winna und 
Monika Mayer beigezogen. 
 
Zur geheimen Durchführung der Wahl übergibt der Vorsitzende nach Aufruf jedem 
Gemeinderatsmitglied einen Stimmzettel. 
Die Wahl erfolgt in der dafür vorgesehenen Wahlzelle. 
 
Die mittels Stimmzettel durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis: 
33 abgegebene Stimmen, davon lauten 
24 auf Gemeinderätin Claudia Pfeffer 
  9 Stimmzettel sind ungültig (mit „nein“ oder einem anderen Namen versehen). 
 
Somit ist Gemeinderätin Claudia Pfeffer zur Stadträtin gewählt und erklärt, dass sie die Wahl 
annimmt. 
 
 
 
 
Zu 4.) Ergänzungswahlen 
 
Das Mitglied des Gemeinderates, Peter Harrer, geb. 1959, hat auf die Ausübung seines 
Mandates mit Ablauf des 13. Oktober 2023 verzichtet. 
 
Über Vorschlag des Zustellungsbevollmächtigten der Österreichischen Volkspartei Mistelbach, in 
deren Wahlvorschlag der ausgeschiedene Gemeinderat aufgenommen war, wurde gemäß § 114 
Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 für das freigewordene Gemeinderatsmandat das 
Ersatzmitglied Iris Sroufek, geb. 1970, Berufsschullehrerin, wohnhaft 2130 Mistelbach, Franz 
Josef-Straße 34/3, in den Gemeinderat der Stadtgemeinde Mistelbach mit Wirkung vom 
14. Oktober 2023 berufen.  
 
Von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion wurde daher ein Wahlvorschlag für Nach- und 
Umbesetzungen bzw. Nominierungen eingebracht: 
 
a) Gemeinderatsausschüsse 

 
GRA 1 

STR Claudia Pfeffer anstelle von STR a.D. Peter Harrer 
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GRA 3  
GR Iris Sroufek anstelle von STR Claudia Pfeffer 

 
GRA 4 

GR Iris Sroufek anstelle von STR Michael Schamann 
 
GRA 5 

GR Iris Sroufek anstelle von STR a.D. Peter Harrer 
 
GRA 6 

STR Michael Schamann anstelle von STR a.D. Peter Harrer 
GR Iris Sroufek anstelle von STR Claudia Pfeffer 

 
GRA 11 

GR Iris Sroufek anstelle von STR Claudia Pfeffer 
 
Der Vorsitzende beantragt, der Gemeinderat wolle seine Zustimmung erteilen. 
 
Einstimmig genehmigt.  
 
 
 

b) Gemeindeverband Interkommunaler Wirtschaftspark A5 Mistelbach – Wilfersdorf, 
Vorstand 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Michael Schamann anstelle von STR a.D. Peter Harrer in 
den Vorstand des GV WIPA A5 Mistelbach – Wilfersdorf zu entsenden. 
 
Einstimmig genehmigt. 
 
 
 

c) Gemeindeverband Interkommunaler Wirtschaftspark A5 Mistelbach – Wilfersdorf, 
Prüfungsausschuss 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Andrea Hugl anstelle von STR Michael Schamann als 
Mitglied des Prüfungsausschusses des GV WIPA A5 Mistelbach – Wilfersdorf zu 
entsenden. 
 
Einstimmig genehmigt.  
 
 
 

d) MIMA GmbH, Generalversammlung, Vorsitz 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Michael Schamann anstelle von STR a.D. Peter Harrer als 
Vorsitzenden der Generalversammlung der MIMA GmbH zu nominieren. 
 
Bei 5 Gegenstimmen (LaB und FPÖ) und 7 Stimmenthaltungen (SPÖ) genehmigt.  
 

  



 StadtGemeinde Mistelbach Seite 6 von 9 
Stadtamtsdirektion 

e) MIMA GmbH, Generalversammlung, Mitglied 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Claudia Pfeffer anstelle von STR Michael Schamann als 
Vertreter der Stadtgemeinde Mistelbach in der Generalversammlung der MIMA GmbH zu 
entsenden. 
 
Bei 5 Gegenstimmen (LaB und FPÖ) und 7 Stimmenthaltungen (SPÖ) genehmigt.  
 
Wortmeldung: STR Dr. Brandstetter  
 
 
 

f) WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH, Generalversammlung 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Claudia Pfeffer anstelle von STR Michael Schamann als 
Vertreter der Stadtgemeinde Mistelbach in der Generalversammlung der WMB Weinviertel 
Museum Betriebs GmbH zu entsenden. 
 
Bei 1 Stimmenthaltung (GR Mag. Krickl) genehmigt.  
 
 
 

g) Disziplinarkommission für Gemeindebeamte 
 
Der Vorsitzende beantragt, STR Michael Schamann anstelle von STR a.D. Peter Harrer als 
Mitglied der Disziplinarkommission zu entsenden. 
 
Einstimmig genehmigt. 
 
 
 

h) Mittelschulgemeinde Ausschuss 
 
Der Vorsitzende beantragt, GR Iris Sroufek anstelle von STR Claudia Pfeffer als Vertreter 
der Stadtgemeinde Mistelbach in den Schulausschuss der Mittelschulgemeinde Mistelbach 
zu entsenden. 
 
Einstimmig genehmigt. 
 
 
 
 

Zu 5.) Bericht des Bürgermeisters 
 
MIMA GmbH, Generalversammlung 
 
Mit Schreiben vom 28. September 2023 teilte Vizebgm. Manfred Reiskopf, SPÖ, mit, dass er 
mit sofortiger Wirkung auf sein Mandat in der MIMA-Generalversammlung verzichtet und die 
SPÖ bis auf weiteres kein anderes Mitglied entsendet. 
 
Mit Schreiben vom 28. September 2023 teilte GR Jürgen Fenz, LaB, mit, dass er mit sofortiger 
Wirkung auf sein Mandat in der MIMA-Generalversammlung verzichtet.  
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In der Generalversammlung der MIMA GmbH vom 28. September 2023, Verweis auf das 
Protokoll der Generalversammlung, wurde STR a.D. Peter Harrer einstimmig als neuer 
Geschäftsführer der MIMA GmbH berufen. 
Manuel Bures, BA, wurde als Geschäftsführer abberufen. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 6.) Kindergarten Zaya-Mühlbach 
 
a) Angebotsprüfung 

 
Bei der vertieften Angebotsprüfung der Gewerke Baumeisterarbeiten, Außenöffnungen 
Leichtmetall (Eingangsportale), Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten, Pfahlfundierung 
und die Aufzugsanlage wurden keine Rechenfehler bzw. keine Ausscheidungsgründe 
aufgrund von inhaltlichen oder offensichtlichen Fehlern festgestellt. Vom Baumeister 
Vonwald wurden daher die Zuschlagsentscheidungen gemäß § 143 des Bundesvergabe-
gesetzes 2018 versendet. Die Stillhaltefrist für das Gewerk Baumeisterarbeiten und 
Aufzugsanlage endete am 6. Oktober 2023, die Stillhaltefrist für die Gewerke Außen-
öffnungen Leichtmetall (Eingangsportale) und Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten 
endete am 11. Oktober 2023. Da für die oben genannten Gewerke keine Einsprüche 
erfolgten, wurden gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 26. September 2023 die 
Aufträge an den jeweiligen Billigstbieter erteilt. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

b) Arbeitsvergaben 
 
Beim Gewerk Außenöffnungen Kunststoff (Fenster) wurden bei der vertieften 
Angebotsprüfung bei einigen Bietern Rechenfehler festgestellt. 
 
Die ungeprüften Angebotsergebnisse lauteten wie folgt: 
 
EKU Handels-, Produktions- und Montage GmbH,  € 107.076,-- exkl. USt 

2700 Wiener Neustadt 
Fenz GmbH, 2136 Laa/Thaya € 110.532,54 exkl. USt 
RLH Weinviertel Mitte, 2130 Mistelbach € 127.891,54 exkl. USt 
Keitel-Gloss, 2170 Poysdorf € 133.810,-- exkl. USt 
G.WOLF Sonnenschutz GmbH, 2165 Drasenhofen € 139.205,50 exkl. USt 
Rath Reinhard, 2130 Mistelbach nicht abgegeben 
Andreas Hofbauer, 2120 Wolkersdorf nicht abgegeben 
Firma Frühlinger, 2111 Rückersdorf nicht abgegeben 
Weinzetl, 2700 Wr. Neustadt € 43.962,57 exkl. USt 
COCON GmbH, 2120 Wolkersdorf € 122.276,-- exkl. USt 
 
Die geprüften Angebotsergebnisse lauten wie folgt: 
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Angebot der Fa. EKU GmbH: 
Differenzbetrag Angebotssumme und rechnerisch überprüfte Angebotssumme Netto 
€ 4.273,--. Die rechnerischen Berichtigungen betragen mehr als 2 % des ursprünglichen 
Gesamtpreises. Daher ist das Angebot der Fa. EKU GmBH lt. BVerG 2018 § 141 
auszuscheiden. 
 
Angebot der Fa. Fenz GmbH: 
Differenzbetrag Angebotssumme und rechnerisch überprüfte Angebotssumme Netto 
€ 13,92. Die rechnerischen Berichtigungen betragen weniger als 2 % des ursprünglichen 
Gesamtpreises und wurden daher entsprechend berücksichtigt. 
 
Angebot der Fa. Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Mitte: 
Differenzbetrag Angebotssumme und rechnerisch überprüfte Angebotssumme Netto 
€ 4,95. Die rechnerischen Berichtigungen betragen weniger als 2 % des ursprünglichen 
Gesamtpreises und wurden daher entsprechend berücksichtigt. 
 
Angebot der Fa. Keitel-Gloss: 
Differenzbetrag Angebotssumme und rechnerisch überprüfte Angebotssumme Netto 
€ 550,--. Die rechnerischen Berichtigungen betragen weniger als 2 % des ursprünglichen 
Gesamtpreises und wurden daher entsprechend berücksichtigt. 
 
Angebot der Fa. Weinzetl Fenster und Türen GmbH (Teilangebot): 
Da die Leistungsgruppen 57 „Bewegliche Abschlüsse von Fenstern“ zur Gänze nicht 
angeboten wurden, ist das Angebot der Fa. Weinzetl Fenster und Türen GmbH mit einem 
unbehebbaren Mangel behaftet. Daher ist das Angebot lt. BVerG 2018 § 141 
auszuscheiden. 
 
Angebot der Fa. COCON GmbH (Teilangebot): 
Da Teile des Leistungsverzeichnisses abgeändert wurden und die Position 57.05.25A, B, 
C, E und Z zur Gänze nicht angeboten wurden, ist das Angebot der Fa. CONCON GmbH 
mit einem unbehebbaren Mangel behaftet. Daher ist das Angebot lt. BVerG 2018 § 141 
auszuscheiden. 
 
EKU Handels-, Produktions- und Montage GmbH ausgeschieden 

2700 Wiener Neustadt 
Fenz GmbH, 2136 Laa/Thaya € 110.518,62 exkl. USt 
RLH Weinviertel Mitte, 2130 Mistelbach € 127.886,59 exkl. USt 
Keitel-Gloss, 2170 Poysdorf € 133.260,-- exkl. USt 
G.WOLF Sonnenschutz GmbH, 2165 Drasenhofen € 139.205,50 exkl. USt 
Weinzetl, 2700 Wr. Neustadt ausgeschieden 
COCON GmbH, 2120 Wolkersdorf ausgeschieden 
 
STR Polke beantragt, der Gemeinderat wolle, basierend auf der allgemeinen 
Angebotsprüfung und unter Berücksichtigung sämtlicher Beurteilungsaspekte, das Angebot 
der Fa. Fenz GmbH, 2136 Laa/Thaya, als wirtschaftlichstes Angebot einstufen und daher 
der Auftragsvergabe zum Preis von € 110.518,62 exkl. USt seine Zustimmung erteilen. 
 
Bei 1 Stimmenthaltung (FPÖ) genehmigt. 
 
 
GR Fenz hat während der Beratung und Abstimmung des Punktes b) Arbeitsvergaben 
wegen Befangenheit nicht an der Sitzung teilgenommen. 
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Zu 7.) Schulen 
 
Verweis in die nicht öffentliche Sitzung 
 
Gemäß § 47 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verweist BGM Stubenvoll den 
TOP 7.) Schulen in die nicht öffentliche Sitzung. 
 
 
 
Zu 8.) Bestandverträge 
 
Verweis in die nicht öffentliche Sitzung 
 
Gemäß § 47 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verweist BGM Stubenvoll den 
TOP 8.) Bestandverträge in die nicht öffentliche Sitzung. 
 
 
 
Der Vorsitzende verabschiedet sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal und vor den 
Bildschirmen und schließt die öffentliche Sitzung. 
 
Gemäß § 47 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 findet im Anschluss die nicht öffentliche 
Gemeinderatssitzung statt. 
 
Hinweis: Über diese nicht öffentliche Sitzung wurde gemäß § 53 Abs. 7 leg.cit. ein gesondert 

abgelegtes Sitzungsprotokoll aufgenommen. 


